
RICHTLINIEN für Ehrungen von Sänger:innen und Organist:innen 

 

10 - 14 Jahre: 

Bronzene Nadel mit Urkunde 

Einzureichen bei der Fachstelle Kirchenmusik mit folgenden Angaben: 

Name, Adresse, Anzahl der Jahre der Tätigkeit, Funktion (Chorleiter*in, 

Chorsänger*in, Organist*in), Unterschrift des Priesters oder 

Pfarrverantwortlichen. 

 

15 - 24 Jahre: 

Silberne Nadel mit Urkunde 

Einzureichen bei der Fachstelle Kirchenmusik mit folgenden Angaben: 

Name, Adresse, Anzahl der Jahre der Tätigkeit, Funktion (Chorleiter*in, 

Chorsänger*in, Organist*in), Unterschrift des Priesters oder 

Pfarrverantwortlichen. 

 

25 - 39 Jahre: 

Goldene Nadel mit Urkunde 

Einzureichen bei der Fachstelle Kirchenmusik mit folgenden Angaben: 

Name, Adresse, Anzahl der Jahre der Tätigkeit, Funktion (Chorleiter*in, 

Chorsänger*in, Organist*in), Unterschrift des Priesters oder 
Pfarrverantwortlichen. 

 

 

 

 

 



Ab 40 Jahre: 

Bischöflicher Wappenbrief (falls noch nicht erhalten mit Goldnadel) 

Für Chorleiter und Chorleiterinnen kann diese Ehrung auch nach  
30-jähriger Tätigkeit beantragt werden. 
 
Einzureichen bei 

Herrn Ordinariatskanzler MMag. Christoph Lauermann 

Bischöfliches Ordinariat 

Herrenstraße 19 

4020 Linz.  

 

Folgende Angaben: Name, Adresse, Geburtsdatum, Anzahl der Jahre 

der Tätigkeit, Funktion (Chorleiter*in, Chorsänger*in, Organist*in) - 

Goldnadel bereits erhalten oder nicht, Unterschrift des Priesters oder 
Pfarrverantwortlichen. 

 

Ehrenzeichen und Ehrenurkunden der Diözese Linz: 

FLORIANMEDAILLE (für überregionale/diözesanweite Verdienste) 

SEVERINMEDAILLE (für Verdienste in Pfarrre/Seelsorgeraum/Dekanat/Region) 

Einzureichen bei  

Herrn Ordinariatskanzler MMag. Christoph Lauermann 

Bischöfliches Ordinariat 

Herrenstraße 19 

4020 Linz 

 
Folgende Angaben sind erforderlich: Name, Adresse, Geburtsdatum, Anzahl 

der Jahre der Tätigkeit, Beschreibung der überregionalen/diözesanweiten 

Tätigkeit bzw. der Tätigkeit in Pfarre/Seelsorgeraum/Dekanat/Region 

Unterschrift des Priesters oder Pfarrverantwortlichen. 

 

Stand Februar 2026 


